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1. Corona-Sonderzahlungen an Arbeitnehmer steuer- und sozialversicherungsfrei 
 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) räumt Arbeitgebern die Möglichkeit ein, ihren Beschäftigten 
Beihilfen und Unterstützungen bis zu einem Betrag von 1.500 € im Jahr 2020 steuerfrei auszuzahlen 
oder als Sachleistungen zu gewähren. Erfasst werden Sonderleistungen, die die Beschäftigten zwischen 
dem 1.3.2020 und dem 31.12.2020 erhalten. 
 
Voraussetzung ist jedoch, dass die Beihilfen und Unterstützungen zusätzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn geleistet und die steuerfreien Leistungen im Lohnkonto aufgezeichnet 
werden. 
 
Vom Arbeitgeber geleistete Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld bzw. Zuschüsse, die der Arbeitgeber als 
Ausgleich zum Kurzarbeitergeld wegen Überschreitens der Beitragsbemessungsgrenze leistet, fallen 
nach Angaben des BMF nicht unter diese Steuerbefreiung. Andere Steuerbefreiungen und Bewertungs-
erleichterungen bleiben hiervon unberührt. Die Beihilfen und Unterstützungen bleiben auch in der 
Sozialversicherung beitragsfrei. 
 
Nachdem nicht nach Berufen getrennt werden kann, gilt die Steuerfreiheit für alle Zulagen bis insgesamt 
1.500 € über dem vereinbarten Arbeitslohn, die zwischen dem 1.3.2020 und 31.12.2020 ausbezahlt 
werden. 
 
 
2. Steuerliche Maßnahmen zur Berücksichtigung der Auswirkungen durch 

das Corona-Virus 
 

Die nachweislich und nicht unerheblich betroffenen Steuerpflichtigen können bis zum 31.12.2020 unter 
Darlegung ihrer Verhältnisse Anträge auf Stundung der bis zu diesem Zeitpunkt bereits fälligen oder 
fällig werdenden Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer sowie auf Anpassung der 
Vorauszahlung auf die Einkommen- und Körperschaftsteuer stellen. Eine Lohnsteuerstundung ist 
nicht möglich. 
 
Auf die Erhebung von Stundungszinsen wird i. d. R. verzichtet. Anträge auf Stundung der nach dem  
31.12.2020 fälligen Steuern sowie auf Anpassung der Vorauszahlungen für Zeiträume nach dem 
31.12.2020 sind jedoch besonders zu begründen. 
 
Wird dem Finanzamt bekannt, dass der Steuerpflichtige unmittelbar und nicht unerheblich betroffen ist, 
soll bis zum 31.12.2020 auch von Vollstreckungsmaßnahmen abgesehen werden. In diesen Fällen 
sollen die ab dem 19.3.2020 bis zum 31.12.2020 verwirkten Säumniszuschläge für diese Steuern zum 
31.12.2020 erlassen werden. 
 
Das Finanzamt kann, bei Kenntnis veränderter Verhältnisse hinsichtlich des Gewerbeertrags für den 
laufenden Erhebungszeitraum, die Anpassung der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen veranlassen. Das 
gilt insbesondere für die Fälle, in denen das Finanzamt Einkommensteuer- und Körperschaftsteuer-
Vorauszahlungen anpasst. 
Einige Landesfinanzbehörden sehen zusätzlich zu den steuerlichen Hilfsmaßnahmen des BMF auch 
unterschiedliche Erleichterungen im Bereich der Umsatzsteuer vor.



 
3. Hilfsprogramme zur Bewältigung der Corona-Auswirkungen 
 
Neben den steuerlichen Erleichterungen für die von der Corona-Virus-Epidemie Betroffenen wurden 
weitere Maßnahmen in die Wege geleitet, die es Unternehmen erleichtern sollen, durch die Krise zu 
kommen. Dazu gehören: 
 
Kurzarbeitergeld: Für den Erhalt der Arbeitsplätze wurde die Kurzarbeiter-Regelung angepasst. 
Betroffene Unternehmen können sich Lohnkosten und Sozialabgaben von der Bundesagentur für Arbeit 
erstatten lassen. Anfallende Sozialversicherungsbeiträge für ausgefallene Arbeitsstunden werden zu 100  
% erstattet. Leiharbeitnehmer sind künftig eingeschlossen und es müssen nur 10 % der Beschäftigten 
von Kurzarbeit betroffen sein, damit die Regelungen greifen. 
 
Liquiditätshilfen durch KfW-Kredite: Zur Ausstattung der durch die Corona-Krise unverschuldet in 
Finanznöte geratenen Unternehmen mit Finanzmitteln erweiterte die Bundesregierung die bestehenden 
Programme für Liquiditätshilfen, um den Zugang der Unternehmen zu günstigen Krediten zu 
erleichtern. Detaillierte Informationen zu den Krediten gibt Ihnen Ihre Hausbank. Einen Überblick 
finden Sie auf www.kfw.de. 
 
4. Teilweise Erhöhungen des Kurzarbeitergeldes 
 
Die Bundesregierung erleichtert den Zugang zum Kurzarbeitergeld rückwirkend zum 1.3.2020. Danach 
wird mit dem „Sozialschutzpaket II“ eine befristete Erhöhung des Kurzarbeitergeldes, das u. a. von der 
Dauer der Kurzarbeit abhängig ist, eingeführt. 
 
Bisher zahlt die Bundesagentur für Arbeit bei Kurzarbeit 60 % und für Eltern 67 % des Lohnausfalls. 
Nunmehr soll ab dem 4. Monat des Bezugs das Kurzarbeitergeld für kinderlose Beschäftigte, die der-
zeit um mindestens 50 % weniger arbeiten, auf 70 % und ab dem 7. Monat auf 80 % des Lohnausfalls 
erhöht werden. Beschäftigte mit Kindern erhalten ab dem 4. Monat des Bezugs 77 % und ab dem 7. 
Monat des Bezugs 87 %. Diese Erhöhungen gelten nach derzeitigen Festlegungen längstens bis 
31.12.2020. 
Eine weitere Regelung sieht vor, dass für Arbeitnehmer in Kurzarbeit ab dem 1.5.2020 bis zum 
31.12.2020 die bereits bestehenden Hinzuverdienstmöglichkeiten mit einer Hinzuverdienstgrenze bis 
zur vollen Höhe des bisherigen Monatseinkommens für alle Berufe geöffnet werden. Hier sind u. U. 
auch arbeitsrechtliche Voraussetzungen zu überprüfen. Des Weiteren wird das Arbeitslosengeld für 
diejenigen um drei Monate verlängert, deren Anspruch zwischen dem 1.5.2020 und dem 31.12.2020 
enden würde. 
 
5. Steuerbefreiung für Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld und 

Saison-Kurzarbeitergeld 
 
Viele Arbeitgeber stocken das Kurzarbeitergeld ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf; manche auf 
der Grundlage eines Tarifvertrags, andere freiwillig. Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld 
sind nach geltender Rechtslage steuerpflichtiger Arbeitslohn. Im Sozialversicherungsrecht rechnen die 
Zuschüsse bis zu 80 % des letzten Nettogehalts nicht zum Arbeitsentgelt und sind daher beitragsfrei. 
Zur Vermeidung von sozialen Härten soll eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes durch den 
Arbeitgeber vorübergehend steuerfrei gestellt werden. 
 
Entsprechend der sozialversicherungsrechtlichen Behandlung werden Zuschüsse des 
Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld und zum Saison-Kurzarbeitergeld bis 80 % des 
Unterschiedsbetrages zwischen dem Soll-Entgelt und dem Ist-Entgelt steuerfrei gestellt. Mit der 
Steuerbefreiung wird die vielfach in Tarifverträgen vereinbarte, aber auch auf Grund der Corona-Krise 
freiwillige Aufstockung des Kurzarbeitergeldes durch den Arbeitgeber gefördert



 
6. MwSt-Satz für Speisen in Gaststätten auf 7 % gesenkt 
 
Mit Schreiben vom 23.4.2020 teilt das Bundesfinanzministerium mit, dass es auch für die Gastronomie 
Liquiditätshilfe schaffen will. Dafür hat der Koalitionsausschuss bereits am 22.4.2020 beschlossen die 
MwSt für Speisen, die im Restaurant verzehrt werden, auf 7 % (vorher 19 %) zu reduzieren. 
 
Der reduzierte MwSt -Satz galt vorher schon für Speisen, die die Gäste mitnehmen oder über einen 
Lieferdienst nach Hause gebracht bekamen. Diese Regelung gilt zunächst befristet vom 1.7.2020 bis 
einschließlich 30.6.2021. 
Von der Reduzierung des MwSt-Satzes sind Getränke ausgeschlossen. Daher werden z. B. Disko-
theken, Bars, Clubs etc., die keine Speisen anbieten, von dem reduzierten MwSt-Satz nicht profitieren. 
 
 
7. Lohnersatz wegen Schul- und Kitaschließung 
 
Durch die Schul- und Kitaschließungen wegen des Corona-Virus sind auch Eltern mit kleinen Kindern 
vor besondere Herausforderungen gestellt. Dafür hat die Bundesregierung ein Maßnahmenpaket 
zusammengestellt, das diese Bürger gegen übermäßige Einkommenseinbußen absichern soll. 
 
Eltern erhalten eine Entschädigung von 67 % des monatlichen Nettoeinkommens (maximal 2.016 €). 
Voraussetzung dafür ist,  

 dass die erwerbstätigen Eltern Kinder unter 12 Jahren zu betreuen haben, weil eine 
Betreuung anderweitig nicht möglich ist,  

 dass Gleitzeit- bzw. Überstundenguthaben ausgeschöpft sind. 
 
Die Auszahlung übernimmt der Arbeitgeber, der bei der zuständigen Landesbehörde einen Erstattungs-
antrag stellen kann. 
 
 
 

 
Basiszinssatz                 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 
nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich für  
die Berechnung von Verzugszinsen 

 
 
Verzugszinssatz ab 1.1.2002:  Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern:  
(§ 288 BGB)                                                                             Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte  

Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (ab 29.7.2014):  
Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte  
zzgl. 40 € Pauschale 

 
 
 
Verbraucherpreisindex               2020: März = 105,7 Februar = 105,6; Januar = 105,2  
(2010 = 100)                                                                  2019: Dezember = 105,8; November = 105,3;  

Oktober = 106,1; September = 106,0;  
August = 106,0; Juli = 106,2; Juni = 105,7;  
Mai = 105,4; April = 105,2 

 
Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden.  
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

  
 


